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tere ist u. a. zuständig für die Grund
schulen. 

Darüber hinaus bilden die Kreise 
und kreisfreien Städte – jeweils ge
meinsam in den Landesteilen Westfa
lenLippe und Rheinland – die beiden 
Landschaftsverbände. Diese sind zu
ständig für jene Sachgebiete, die von 
den Kreisen und kreisfreien Städten 
nicht allein, sondern nur gemeinsam 
auf regionaler Ebene bewältigt kön
nen. Hierzu gehören z. B. Aufgaben 
im sozialen Bereich, in der Behinder
ten und Jugendhilfe, der Psychiatrie 
und der Kultur. Als Kommunalver
bände zählen sie allerdings nicht un
mittelbar zu den Landesbehörden. Der 
Landschaftsverband WestfalenLippe 
(LWL) mit Sitz in Münster be schäftigt 
mehr als 16.000 Mitarbeiter, er be
treibt u. a. 35 Förderschulen, 21 Kran
kenhäuser und 17 Museen.

Acht Landesmittelbehörden, davon 
vier in Münster, drei Landesbetriebe 
sowie eine Reihe von Einrichtungen 
und Institutionen des Landes haben 
ihren Hauptsitz ebenfalls in Westfalen
Lippe. Ihre Tätigkeitsfelder erstrecken 
sich schwerpunktmäßig auf das Fi
nanzwesen, den Bereich Schule, Bil
dung und Fortbildung sowie auf das 
Justizwesen. 

Wenn verschiedene Behörden in 
Zuständigkeitsbereichen tätig sind, die 
sich teilweise überschneiden könnten, 
sind nicht nur genaue Aufgaben
verteilungen wichtig, sondern auch 
sinnvolle Formen der Zusammenarbeit 
und Vernetzung. Wie z. B. Letzteres 
realisiert wird, kann etwa am Beispiel 
der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung NRW deutlich werden. 
Diese hat ihren Sitz in Gelsenkirchen, 
verfügt aber über weitere Standorte. 
Es werden fünf verschiedene Studien
gänge angeboten, und zwar jeweils 
in dualer Form, sodass die Ausbildung 
der ca. 7.300 Studierenden immer in 
enger Kooperation mit Behörden in 
NRW sowie öffentlichen und privaten 
Verwaltungseinrichtungen erfolgt. In 
Forschung und Lehre kooperiert die 
Fachhochschule mit mehreren Univer
sitäten im Ausland. ■

Oberfinanzdirektionen, von denen 
eine ihren Sitz in Münster hat, und die 
Bezirksregierungen. Letztere vertreten 
die Landesregierung in den Bezirken 
und sind zuständig u. a. für Belange 
der Gesundheit, des Sozialen, des 
Verkehrs und der Gefahrenabwehr, 
für die Kommunalaufsicht, die Regio
nalplanung bzw. entwicklung, für 
Bereiche der Wirtschaft, der Kultur 
und des Sports, für Umwelt und 
Arbeitsschutz sowie für die Verga
beprüfung öffentlicher Aufträge. 
Einen wichtigen Aufgabenbereich der 
Bezirksregierungen bildet ferner die 
obere Schulaufsicht. Sie besteht in der 
Fach und Dienstaufsicht für die meis
ten der verschiedenen Schulformen. 
In WestfalenLippe sind Arnsberg, 
Detmold und Münster Standorte von 
Bezirksregierungen.

Auch die Kreise und kreisfreien 
Städte haben in ihren Zuständigkeits
bereichen vielfältige Aufgaben zu 
erfüllen, und zwar im Sozial und Ge
sundheitswesen, im Bereich der Land
schaftspflege und des Naturschutzes, 
in der Abfallwirtschaft usw. Außerdem 
sind bei ihnen Polizeibehörden, Stra
ßenverkehrsämter, Vermessungs und 
Katasterämter, die unteren Jagd und 
Fischereibehörden usw. sowie die 
untere Schulaufsicht angesiedelt. Letz

Im Sinne sowohl der Gleichberech
tigung aller nordrheinwestfälischen 
Landesteile (Rheinland, Westfalen und 
Lippe) als auch sonstiger Vorteile einer 
dezentralen und hierarchischen Ver
waltungsgliederung sind in Nordrhein
Westfalen Verwaltungsbehörden und 
Institutionen des Landes nicht nur am 
Sitz der Landesregierung (Düsseldorf) 
konzentriert, sondern z. T. auch in an
deren Städten angesiedelt, natürlich 
auch im Landesteil WestfalenLippe. 

Das Landesorganisationsgesetz 
(LOG NRW) unterscheidet und nennt 
bestimmte Hierarchiestufen der Be
hörden und Einrichtungen des Landes 
und regelt die entsprechenden Dienst 
und Fachaufsichten. An der Spitze 
stehen die obersten Landesbehörden, 
also die Landesregierung und die Mi
nisterien. Letztere sind naturgemäß 
räumlich dem Sitz der Landesregie
rung zugeordnet. 

Die nächste Hierarchiestufe bil
den die neun Landesoberbehörden. 
Drei von ihnen haben ihren Sitz in 
Westfalen. Neben dem Direktor der 
Landwirtschaftskammer (als Landes
beauftragter) sind dies zwei Landes
ämter (Tab. 1).

Landesmittelbehörden sind – ne
ben den Rechnungsprüfungsämtern  –  
die beiden nordrheinwestfälischen 

Verwaltungsbehörden und Institutionen des Landes
NRW in Westfalen

Abb. 1: Verfassungsgerichtshof und Oberverwaltungsgericht für das Land 
NordrheinWestfalen in Münster
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Gebiet und Identität

Die dem Land unterstehenden allgemeinen Hochschulen, Fachhochschulen usw. bleiben hier unberücksichtigt.
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Tab. 1: NRWLandesbehörden und institutionen in Westfalen (Auswahl)

Gliederung Bezeichnung
Sitz(e), Hauptstandort 
in Westfalen

Erläuterungen, Hinweise

Landesoberbehörden Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei NRW

Selm zugeordnete Bildungszentren in Münster, Schloß 
HolteStukenbrock, Neuss und Brühl

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau
cherschutz NRW

Recklinghausen zuständig für Natur, Umwelt, Klima und Verbrau
cherschutz in NRW

Direktor der Landwirtschaftskammer NRW 
als Landesbeauftragter

Münster die Landwirtschaftskammer NRW hat ihren Sitz in 
Münster und Bonn

Landesmittelbehörden 3 Staatliche RechnungsPrüfungsämter;  
1 Staatliches Rechnungsprüfungsamt für 
Steuern in Münster

Münster (1 R.p.a. + 1 
R.p.a. f. Steuern),  
Detmold, Arnsberg

2 weitere NRWRechnungsprüfungsämter in Köln 
und Düsseldorf

3 Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 
Münster

2 weitere NRWBezirksregierungen in Köln und 
Düsseldorf

Oberfinanzdirektion NRW Münster zweiter Standort in Kön

Untere  
Landesbehörden

Verwaltungen der 18 Kreise und 9 kreisfrei
en Städte

jeweils die kreisfreien 
und die Kreisstädte

jeweils mit Schulamt, Unterer Wasser, Land
schafts, Jagd, Abfallwirtschafts, Fischerei, Bo
denschutz und Immissionsschutzbehörde sowie 
Lebensmittelüberwachungs bzw. Veterinär und 
Lebensmittelüberwachungsamt

Finanzämter 49 Finanzamtsstandorte weitere 55 Finanzämter im Rheinland

Einrichtungen des 
Landes

Landesprüfungsamt für Lehrämter an  
Schulen in NRW

Dortmund Außenstellen in den 5 Regierungsbezirken

Qualitäts und UnterstützungsAgentur –
Landesinstitut für Schule

Soest Beratung und Unterstützung des Ministeriums für  
Schule und Weiterbildung; Zentrale Einrichtung für  
pädagogische Dienstleistungen

Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
NRW

16 Standorte 17 weitere Standorte im Rheinland

Landeszentrum Gesundheit NRW Bielefeld Schwerpunkte: Gesundheitswesen  (z. B. Epidemiolo
gie), Gesundheitswirtschaft

Deutsche Hochschule der Polizei Münster für ganz Deutschland zuständige Hochschule

Fortbildungsakademie des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales NRW

Herne Seminare zur Optimierung der Verwaltung

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
NRW

Gelsenkirchen größte deutsche Fachhochschule für Verwaltung
und öffentlichen Dienst

Institut der Feuerwehr NRW Münster größte deutsche Einrichtung zur Aus und Fortbil
dung der Feuerwehr

Justizakademie des Landes NRW Recklinghausen Fortbildungen für alle Laufbahnen der Justiz

Staatliche Veterinäruntersuchungsämter und 
Chemisches Landes u. Staatliches Veterinär
untersuchungsamt NRW

Arnsberg, Detmold, 
Münster

weiteres Amt in Krefeld; Untersuchungen: Lebens
mittel, Hygiene, Futtermittel, Gentechnik, Tierseu
chen u. a.

NordrheinWestfälisches Landgestüt Warendorf Ziel: Zuchtfortschritt durch qualitätvolle
Deckhengste; außerdem: Deutsche Reitschule

Landesbetriebe Materialprüfungsamt NRW Dortmund Prüfung (öffentl. Interesse) von Werkstoffen, Produk
ten, Anlagen, Verfahren, Konstruktionen usw.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Münster Ziel: Nachhaltigkeit in der Nutzung, der Gestaltung 
und beim Schutz der Wälder

Landesbetrieb Straßenbau NRW Gelsenkirchen Planung, Bau und Betrieb des überörtlichen
Straßennetzes in NRW

Sonstige Institutionen Verfassungsgerichtshof für das Land NRW Münster zuständig für verfassungsrechtl. Fragen in NRW

Oberverwaltungsgericht für das Land NRW Münster u. a. bei Streitigkeiten zw. Bürgern und Behörden;  
Berufungen bei Urteilen der Verwaltungsgerichte

Oberlandesgericht Hamm 2 weitere NRWOLG in Köln und Düsseldorf

Landesarbeitsgericht Hamm 1 weiteres LAG in Düsseldorf

Hochschulen und Fachhochschulen verschiedene Standorte öffentliche, private und kirchliche Institutionen

Landesmusikakademie NRW Heek musikalische Fort und Weiterbildung, Probenort,
Vernetzungspartner, Projektträger

LBS Westdeutsche Landesbausparkasse Münster weitere Standorte: Düsseldorf und Bremen

Sparkassenakademie NRW Münster weiterer Sitz in Düsseldorf




